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Der schweizerische Republikaner
herausgegeben

von E scher und Uster!
Mitgliedern der gesezzebendes Rstrbe der helrenfchcn Republik.

Band III. 55". XXXI. Ln; rn 2z. M u-z 1799. (z. Germ. VII.)

G escz g e bu »1 q.
Grosser Rath 13. März.

Präsident Gmür.

Fönendes Gutachten wird zum zweitenmal verle-
sen und in Berathung genommen.

An den Senat.
In Erwägung, daß laut alten Gesetzen einigen

Grafenried will dieses Gutachten sogleich auch
auf die Fremden ausdehnen. Das Gutachten wird
§j weise in Berathung genrmmeu.

§ 1. Anderwe^rh siimmt dem § bei, fodert rul
aber Grafenrieds vorgeschlagnen Ve.saz. Dieser Am
trag wird angenommen.

K 2. Wird ohne Einwendung angenommen.
§ z. Cartier glaubt, dieser § sey dem Fremdem

Gesez zuwieder, tvelches keine Annahme von Bürgern
aus solchen Staate» zulape, welche mit Helvetic» im

In Erwägung, daß diese Einschränkung besonders
bei diesen Geld raren Zeiten dem Landbürgcr Schaden
zeugen könnte.

In Erwägung drittens, das die Constitution alle
Grenzen zwischen Kantonen und Landschaften aufgcho-
den, und allen hcloctischen Bürgern gleiche Rechte
zusichert,

beschließt der große Rath :

i.. Jedem helvetische» Bürger wird gestattet, Eejd
von seinen Mitbürgern oder Eingesißenen in Helvetica
aufzunehmen, und auf seine liegende Güter verunter-
pfänden zu lassen.

2. Der Gü'tbricf oder Unterpfandsverschreibung
soll nach dcrj nigen gesczlichen Form errichtet werde»,
wie solches an denen Orten zu geschehen psiegt, wo das
Verunterviandete liegt.

Z. Jeder Gläubiger, der solches Unterpfand er-
ra'ten hat, genießt in Zins und Kapicalsemzichung,
bei Ganten, Fallimente»-», der nämlichen Rechte, wie
der Ureinwohner des Orts, wo das Pfand liegt.

4- Dieses Gesez bleibt so lang in Kräften, bis
allgemeine Gesetze anders darüber verfügen werden.

Z. Obiges soll gcdrult, und in Helvetic» bekannt
gemacht verden.

Luzern, den 20. Hornung, I7YY.

Nahmens der Commission.
G m u r.

ist auch der Meinung, daß' dieser § zwekmaßig sey,
und er bedaurt, daß die östreichischen Unterthanen in
dem gegenwärtigen Augttiblik nicht für einige Millionen
Güter in Helvetica besitzen, um wirksame Repressalien
gebrauchen zu können. Der § wird unvcráudert auges
no m m en.

Anderwerth wünscht, daß noch der Zins bes

stimmt werbe, um welchen Geld ausgcliehe» werden
kann, er schlagt 5 pcto. als höchsten Zins vor.

Escher bemerkt, daß es hier nicht darum zu
thun ist, das ganze Aulcihuugssystem zu bestimmen,
sondern einzig jene seltsame Lokalgesitze aufzugeben,
durch die einzelne Distrikte auf sich selbst eingeschränkt

waren, um A-lleihun gen zu machen. Er fodert
also, baß man bei dem Gegenstand selbst bleibe, und
über Anderwerchs Antrag zur Tagesordnung gehe,
weil man sonst das ganze Schuldensystem ebenfalls
sogleich zu behandeln im Fall ware.

Herzog' v. E-ft stimmt auch zur Tagesordnung,
weil es höchst unpolitisch w. re, ein solches Maximum
zu bestimmen, ehe das Anleihen von Kapitalien ins
Ausland verboten ist, denn sonst würde alles Geld zu

h chern Zinsen ins Ausland gehen, und also statt Lcichs

ngkeit,"Gc!d zu geringen Zinsen aufzunehmen, zu bes

wirken, der gr.ste Geldmangel mit allen seinen trans

rigen Folgen bewirkt.
Pan chaud ist He zsgö Meinung, glnubt aber,



es sey nothwendig/ die bisherigen so verschiedenen und
seltsamen Zinsgesetze aufzuheben.

Anderwerth beharret auf seinem Antrag, den

er aber nur auf die verpfändeten Schulden ausgedehnt
wissen will, damit der Handel dadurch nicht ms Ge-
drang komme, und sich seine bedürftigen Capitalien
zu allfällig höhern Zinsen verschaffen könne. Oesch
»mterstüzt Anderwerth, und denkt, die Kapitalisten
werden nun von ihrem Eifer ihr Geld auswärts aiizu-
legen, zurirkgekommen seyn. Custor fodert Vertagung
dieser Frage, weil auch er überzeugt ist, oaß man
noch weit tiefer eingreifen müßte, wann man sich mit
diesem Gegenstand besaßen wollte.

Bille ter stimmt Andecwerth bei, weil die Schuld-
briFzinse zu s pcco. bestimmt seyn, und d e Kaufleute
doch zu 6 und mehrpcto. Geld aufnehmen tonnen.

Carrard errinnert, daß diese Commission den

Auftrag hatte, ein Gutachten um die in einzelnen Thei-
lcn Helveticns vorhanden gewesenen Einschrankungsgese-
tze fur Anliehungen zwekmassig aufzuheben, vorzulegen;
daß auch er Grenzen dem Wucher setzen wiit, aber

auf elirc zwekmassiZe Art, so dassàht durch dieselben

mehr Nachtheil als Vortheil entstehe; denn in Rük-
ficht der Zinse von bloslaufcnden Schulden sind auch
Einschraukungsgeseße vorhanden; würden diese nun
durch Andcrwerrhs Antrag aufgehoben seyn »der nicht?
da der Gegenstand so wichtig ist, so fodert er entwè-
der Verweisung von diesem Antrag an oine Commis-
sion, oder aber, daß derselbe schriftlich für ü Tag
aus den Kanzlcirisch gelegt, und erst nachher in Be-
rarhung genommen werde. -

Graf stimmt auch zur Verweisung dieses An-
trags au eine Commission, weil er nicht neue Theile
der helvetischen Bürger von dem zehntel» Theil à
haneig machen will. Herzog vereinigt sich mit Gras,
bittet aber nicht zu vergessen, daß das Geld eine

Waare ist, welche wohlfeil wird, wenn sie häufig
vorhanden ist, und sehe theuer, wenn dieselbe durch
Gesetze in einem Land selten gemacht wird.

Anderwerth 6 Antrag wird an eine Commission

gewiesen und in dieselbe geordnet: Herzog, Pan-
chaud, Egg v. EU. Erlacher und Oesch.

Kilchmann will auch ein Gutachten über die

Ablöslichteit der Kapitalien von dieser Eommission

haben. Earkier fodert Tagesordnung über diesen

Antrag, der in das Civilgesezbuch gehört, und also

hier noch nicht behandelt werden kann. Herzog v. Eff.
folgt Cartier, weil die Circulation leicht gemacht wer-
den muß, wenn man Ucberslnß an Geld haben will,
und weil der Vertrag zwischen Schuldner und Glau-
biger frei ist, und durch keine unmittclbar einwirkende

Gesetze gehemmt werben soll. Escher birret, daß

man Sorge trage, nicht das ganze Hclvetien zu be-

schweren, wahrend dem man einen Theil desselben er-

trichtern will! wurde man einen Mittelweg zwsichen

den ffrenZsten Aufkündnngsgefetzen des Kant. Bern,
und den leichtern des Kant. Zürich treffen, und zum
allgemeinen Gesez machen wollen, so würden alle
Schuldner desjenigen Theils Heloetiens, der bisher
begünstigt war, auf einmal durch diese größere Strenge
gcdrnkt, und in demjenigen Theil Helveticns, wo die
Glaubiger begünstigt waren, würden die Kapitalien
ins Ausland geworfen, und dadurch noch weit mehr
Druk für die Schuldner entstehen, als bisher statt
hatte. Solche wichtige Gegenstande müssen unter all-
gemeinem Gesichtspunkten, und nicht so abgerissen
für sich betrachtet und behandelt werden, sonst bewirkt
man oft dasjenige, was man meiden wollte.

Kilchmann zieht seinen Antrag zurük.
Dos Direktorium theilt Nachricht mit, daß in

Bündten noch circa 4000 Oesterrcicher gefangen ge-
nommen worden, und mm dieses Land gänzlich von
jenen Truppen geräumt sey. Escher fodert schien-
nige Mittheilung, dieser frohen Bothschaft, an den

Senat. Cartier folgt, hätte aber gewünscht, daß
das Direktorium diese Nachricht gestern schon, als es
sie durch Kanonenschüsse bekannt machte, der Gcse»-
gcbnng mitgetheilt hatte. Dieser Antrag wird ange-
nommen.

Die Berathung über obiges Gutachten wird fort-
gesezt.

§ 4. Cartier glaubt, dieser § werde das Ge-ez
in üblen Credit, und die Kapitalisten in Furcht sencn,
daß viellejntt in Zukunft die Hinterlagen in ihrem
Werth geschwächt werden könnte»; indem wir) diefts
Gesez wohl iu seiner Form, kein- swegs aber >:» -ei-

nein Wesen abgeändert eec ni, dàr fodcn er Durch-
strcichung dieses §. Äuvtrwrry folgt diesem An-
trag, welcher angenommen wird. Der folgende §
wird ohne Einwendung angenommen.

Die an die Commission zmnikgcsandten §§ des

Friedcnrichteegutachtens werden wieder in Berathung
genommen, und An verwerth tragt im Namen der

Commission dar-mf an, de? iz. § bersten Sektion
einstweilen zu vertagen, weil noch nâhrre Bestimm»!»-
gen über die Fr-edensrichtcr getroffen werden müssen,
ehe man in diesen § eintreten kann. Dieser Antrag
wird ohne Einwendung angenommen.

In Rüksicht des lg. § trägt die Commissioi» an
zu bestimme-»: „ Wegen persönlichen Sachen, soll sich

der Klager bei demjenigen Friedensgericht melden, in
dessen Bezirk der Beklagte hanshäblich angesessen ist;
dieser Antrag wird angenommen.

§ iy. Wird auf Ankrag der Commission folgender
maßen angenommen : „ In dinglichen Sachen soll der

Kläger sieh bei demjenigen Friedensrichter »neiden, in
dessen Bezirk das liegende Gut, das den Gegenstand des

Streithandels ausmacht, liegt."
K 21. Wird folgender maßen auf Antrag der

Commission hin bestimmt. »Jede Rechtssache, welche

/



die ganze oder theilweise Ansprache einer Verlassen-
schaft zum Gegenstand hat, und in dem Laufe eines
Jahrs angehoben wird, soll vor denjenigen Friedens-
richter angebracht werden, in dessen Bezirk der Erb-
lasser zur Zeit seines Absterbens seinen Wohnsiz hatte."

Statt des an die Commission znrükgcwiesenen
6ten Abschnitts legt die Commission foige.ides neues
Gutachten vor:

Sechster Abschnitt.
i '

§ 28. Dienst des Vaterlandes, Gefangenschaft,
Krankhc t, Abwesenheit und höhere Gewalt, sind die
einzig rechtmäßigen Entschuldignngsgrunde der Nicht-
erscheinuug vor dem Friedensrichter.

§ ay. Wer ohne einen dieser Grunde ausweisen
zu können, auf die erste Vorladung nicht erscheint,
bezahlt eine Busse von 2 Fr. und ersezt dem erschiene-
neu Theil die Kosten nach einem biuigen Anschlag.

§ 30. Wer auf die zweite Vorladung nicht er-
scheint, und die Nichterscheiming nicht durch einen
der im § 28. angeführten Grunde entschuldigen kann,
verfallt in eine Buße von 4 Fr. und hat dem erschie-
neuen Theil die billigen Kosten samt dem ihm durch
die Aufzögerung zugefügten Schaden zu ersehen.

§ 31. Der erschienene Theil wird darüber cm Ver-
zeichniß dem Friedensrichter eingeben, welches der
Friedensrichter unterzeichnen, und die zweimalige
Nichterscheinung anmerken wird.

§ 32. Der erschienene Theil wird sich dieser Kosten
und zugefügten Schadens halben, entweder an das
Fnedcnsgericht oder an das Distwiktsgcricht, je nach
dem der Gcgcnstdnd in der Compete«; des eint oder
andern liegt, wenden, welches den ausgcb!ieb.ncn
Theil vorfodern, und vor jeder weitern Untersuchung
dieses Gegenstandes, über die Strafe, Kosten - und
Echadenersaz gegen den ausgebliebenen Theil abspre-
chen wird.

§ 33. Die in den §§ 29. und go. fcstgesezien
Strafen werden zu Handen der Nation bezogen.

§ 27. und § 28. werden ohne Einwendung ange-
nommen.

§ 2y. Cartier sieht diese Strafe für den ersten
Fall zu stars an, und wünscht überhaupt, daß bei den
Frildensrichteeverhandlungen keine solche Strafen bc-
stimmt werden, oder dag diese Strafen im Verhältniß
nm den Umstanden des Strafbaren stehen. Ander-
werth unttrstüzt den §, weil ohne diese Strafe der
Friedensrichter ohne Ansehen wäre, und man seinen
Vorlabungen kein Gehör gebe. Der j wird unveran-
dert angenommen, so wie auch die beiden folgenden

§ 32. Carrard furchtet dieser § gebe zu Weiliau-
sissreiten Anlaß, weil durch denselben aus allen den
einzelnen Gegenständen der Busse, Entschädigungen
». s. w. em Pvozeß entstehen wurdezudem bedürfe

es in Ri'lksicht der Busse keines weitern Rechtsspruchs,
indem diese ohne Widerrede bezahlt werben muß; die
der Gegenparthci verursachten Kosten sind im gleichen
Fall, und nur wegen dem Echadenersaz denkt er,
müsse die Sache an den kompetirlichen Richter gewiesen
werden. A n d e r w e rth kann Carrard nur in Rükstcht
der Busse, keineswegs aber über die Entschädigung
beistimmen, weil der Friedensrichter sonst mehr Gewalt
erhalten würde, als ihm die Grundsalze des ganzen
Beschlusses geben. Kiichmann will, das; man auch
gczwuugen vor dem Friedensrichter erscheinen müsse.
Carrard beharret, weil jene Unkosten gerade die Folge
der Nichterscheinung vor dem Friedensrichter sind, und
überall jedes Gericht über solche Gegenstände die aus
Nichtachtung seiner Vorladung entstehen, absprechen
darf; auch würde durch Andcrwerth's Autrag der
Trolcrei Thür und Thor geöffnet, weil keiu Tröler dann
mehr vor den: Friedensrichter erscheinen würde; zudem
kann diese Entschädigung für die Kosten der Gegenpar-
thei nie beträchtlich seyn weil sie nur die zwei Reisen
zum Friedensrichter betrift, und hingegen dann der
Echadenersaz beträchtlicher seyn kann, und also vor
den behorchen Richter gewiesen werden soll. Ander-
werth beharret auf seinen Einwendungen gegen Car-
card's Antrage. A m mann ist Carrard's Meinung,
begehrt aber zu näherer Bestimmung dieser Grundsätze
Ausweisung an die Commission. Secretan vertheidgt
Carrard's Grundsätze, und glaubt einzig, im Fall ein
Fremder vor einen Friedenorichter berufen würde und
vergebens erschienen wäre, konnte die Sache dieser
Entschädigung vor den Distriktsgerichtspräsident ge-
bracht werden. Zi mmermann bittet, daßmannicht
von dem Hauptgrundsaz abweiche, daß die Friedens-
richter zur Verminderung der Prozesse dienen sollen;
wann wir aber zugeben, daß der Kosten wegen die
vor dem Friedensrichter entstehen, Prozesse angespon-
neu werden können, so verfehlen wir ja ganz dielen
Grundsaz; er fodert also Rükweisuttg an die Commis-
sion. Fier; stimmt Auderwerlh ganz bei. Weber
ist ganz in Zimmermaun't« Grundsätzen und focht sein m
Antrag. Secretan trägt eine neew Abfassung des

j vor, welcher zufolge wann die Kosten über 6 Franken
betragen, die Revision dem Disirittsgeuchtsprasidentcn
aufgetragen wicd An der werth widersczt sich diesem

Auwag weil der Friedensrichter allein keine Competenz
haben soll. Carrard glaubt auch wann ein Richter
keine An Compete»; habe, so müsse er doch über die
Kosten absprechen könn.n, weil sonst die traurigste»
Weitläufigkeiten entstünden. S ch l u m p s würde wohl
Carrard beistimmen, wann er den Friedensrichter allein
als ein wirkliches Tribunal ansehen könnte, da dieß
aber nicht der Fall ist, so stimmt er zum H mit einer

geringen Abfaffmigsverbcssermg, die er der Comm-sson
überweisen will. Der H wird der Commission zuruk-

gewiesen, und der 33. § ohne Einwendung angenommen..
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Seerekan im Namen einer Commission trZgtj folgt Fier; und wünsche das selffameBaslerGefezanft
darauf an, ssb-r die Vic.îchrift der Anna Frei von ftuheben. S ecreian'bcharrt auf der Tagesordnung.
Auenstein, Kanton Afgau, zur Tagesordnung zu gehen,lGyfendôrfer bemerkt, das? ein solcher' Cyd durch
begrnndcr auf das Ge'iez ülcr unehliche Kinder, uìdtm leinen Beauftragten geschehen kann. Escher stimmt
dieses dem Begehren dieser Bürgerin hinlänglich ent-Mer; bei, in der Hofnnng das Direkterinm werde die-
spreche. Dieser Antrag wird mitDringlichkeilScrklarungjsem Bittsteller durch seinen Jusiizminister Auskunft gc-
angerommtn. ben lassen. Dieser Antrag wird angenommen.

'irckto ium federt schleimige Bestimmung
der Besoldung der Mikizwuppeg-, weil man jeden Augen-
blik ungewiss ist, wann dieselben in Bewegung gcsezi
werden musse». Cartier bemerkt, daß die Commis-
sioii gegenwartig mit diesem Gegenstand sich beschäftige;
er federt daher Verweisung an dieselbe. Dieser Antrag
wird angenommen.

Das Direktorium fragst, ob Schuldgláubiger ge-
richtlich solche Schuldner belangen'können, die sich im
Verhaft befinden? Diese Frage wird an eine Com-
mission gewiesen, in welche geordnet werden: Ger-
mann, Vetsch und Cartier.

Das Direktorium begehrt Bestimmung des Avaw

Otmar Schuhmacher, von Münster im Can-
ton Luzern, fodcrt Bestätigung einer Ernennung zu i-
ner militärischen Stelle. B r o ye.fodtitTagesordnung.
Herzog v. Eff. fodert Verweisung an> Direktorium.
Escher stimmt Broye bei, weil die Gewz.'ber in kei-
nein Fall militärische Ernennung n bestätige» werden.
Man geht zur Tagesordnung.

Das Distriktsgcrichc von Scbwnz fodert Bessl-
dungsbestiinmung des Gerichtsschrc-bcrs. Die B-tl-
schrift wird der Besoldungskr mmisskon zugewiesen.

Lorenz Bcrnath von Taongen im C. Schaf-
Hausen, beachit eine fremde Bürgerin keuratheu zu
können, weiche das Eünzugsgeld nicht besizt. Ehe-

cements in der Legion und den stehenden Truppen,imann fodert Verweisung ans Direktorium. Brone
und wünscht, daß dasselbe so viel möglich nach dem-
jenigen Erundfaz bestimmt werde, der bei der Mi! z

festgesczt wurde. Diese Bothschaft wird der Militaire
commission zugewiesen.

Die Versammlung bildet sich in geheime Sitzung.

N achm i t t a g sitzu n g.

fodert Tagesordnung, begründet auf die Richterlich-
keil des Gegenstandes. Kilchmann denkt, die Tages-
ordnung musse auf das hierüber bestehende Geftz be-

gründ-5 werden, welches Jedermann nach Belieben zu
heurathcn erlaube. A chcrmann folgt diesem lessen
Antrag, welcher angenommen wird,

i Jakob Seiler, in Sccdorf im Canton Bern,
dw arm ist und ic> Kinder hat, bitter um ein kleines
Stükchen Land. Seercran fodert Verweisung ans

Maria E g er ter, von Trub im Kanton Bern, Direktorium, mit der Empfehlung dieser Bitte. Die-
bittet um Erlaubniß sich aufs neue vcrehlichcii zu kön-lscr Antrag wird ausser rmmcn.
nen, weil ihr Mann wahrscheinlich in fremdem Kriegs- Die kleine Gemeinde Einigen im Oberland wünscht
dienst umgekommen, und sie von demselben geschieden! daß der Bezirk Obcrglat zum Distrikt Spie; geordnet
sey. Secrctan fodert Tagesordnung. Schlumpftwerde. Ackermann fodert Verweisung an die Ein-
glaubt, da ein Schcidungsbrief vorhanden sey, konneftheilungs - Commission. Acsch fodert Entsprechung,
man diesem Begehren einsprechen. Herzog von Ess.,Cartier fodert Verweisung an eine besondere Com-
bemerkt, daß die Bittstellerin vor ihrer Scheidung mit!mission. Dieser Antrag wird angenommen und in die
ihrem jetzigen Verlobten ein Kind erzeugte, und diese!Commission werden geordnet: Rubin, Aesch und
Ehe also, laut den Gesetzen, nicht statt haben sollte: Hammeler.
er fodert Verweisung an eine Conmussion zur nahern Die Gemeinde Eglcpans, im Distrikt Cossonay,
Untersuchung oieics Fass-- .<>eftr lczke Altrag w«r^ «msinscht Herabsetzung der 2 vom looo, und Vcrrinqe-
angenommen, und in die Comm.ssw.i geordnet: Leg-g Lookaufuugsftmme der Grundzinse. Man
Ic r, S chlu m p f, R elI sr ab. Tagesordnung

S-gminid Rußner, im Rieschbach bei Zürich, ^der in Bassl wegen einem Kleesamcnankanf einen Prozeß >jUs-e!>r des «chlosses St. ^erns nn <ant.

hat, begehrt einen Cyd, den man ihm abfoderr, insAvburD, begehrt -â>ctn êja)eiîkcn zu dnrt.ì ^ e 0 y e

Zürich start in Basel leisten zu können. Sch l uinpff^chert ^agesvlvnm.g. Ackcrma nn focei;: Vcr.a,.ung
wundert .sich über dieses Eydteistungs -Begehren des ^vwmichcnkgesetzes. .<,w',cr lez ê

Bâcler Cantonsgerichts, und will dem Bittsteller cnt-
fprec!)en. Anderwerth fodert Tagesordnung. Se-

Antrag wird angenommen.
Die Gemeinde Schachen im Ct. Luzern, begehrt

cretan stimmt Anderwerth bei, weil die Sache ganz dem Distrikt Schüpfheim zugeordnet zu werde». Z ihl-
richterlich ist. Gyüendc rfer bezeugt, daß diese Eyd-
Wüstung in den Basier Gesetzen begründet war. Fierz
fodcrr Verweisung an das Direktorium. S ch lumps

mann will diesem Begehren entsprechen. KUchmar.n
folgt diesem Antrag, welcher angenommen wird.

Die Munizixal.tat Zofing-n fodert Entschädigung



sûr ibr verlohntes Ilmgeld. Die Bittschrift wird an
die hi.rulwr uiedergeftzte Commission .gewiesen.

B. ScvcrinvJnfe r m ins, v. Gravesano im C.
Lauis, klagt daß er nut >wch cine starke Summe Geld in
das Collegium der Notarien könne aufgenoiumen werden.
Nc ii wünscht diescîn Uebel zn steuern. E scher foe
der» Verweisung an die Rechtsgang Cemmissi-n. Sc-
erc tan wünsuk eine besondere Commission, um die-
scm stückenden Aristokratien» schien ig abzuhelfen. An-
der r.rth foderc Verweisung an die Notariats-Com-
nui'en. Jomini versichert, daß das Direktorium
hierüber eine Verordnung gemacht habe. Cartier
sosect Verweisung an das Direktorium. Kilchurann
Lnwrststzt Sccretan. Marcacci folge Anderwerth
und federt baldigen Rapport. Dieser Antrag wird an-
genommen. '

Die Chorherren von Bolerna klagen überAbscha?-
fang der Zehende» und Grundzinse, und fodern Cut-
schr.digung. Custor foderr Verweisung an das Di-
rektorüun. Marcacci und Cartier folgen diesem
Antrag welcher angenommen wird.

Die Berghöfe von Hochdorss im Canton Luzern,
wünschen eine eigne Municipalität auszumachen. Beut-
ler fvdcrtEntsprechung. Wyder folgt. Küchmann
federt Vorweisung an "die wegen Rochenbarg niedrrge-
ftzw Commission. Ackermann stimmt Veutlern bei,
dessen Antrag angenommen wird.

Joh. Fuß, von Bulisholz im Canton L >zern,
bitter um Einstellung eines Rechrstriebes. Acker-
mann fodert Tagesordnung. Cartier fodcrt Ver-
Weisung au die hierüber niedergesezte Commission. Graf
folgt diesem Antrag, welcher angenommen wird, und
der Commission wird statt Kühn, wegen Abwesenheit,
A e sch beigeordnet.

Die Gemeinde Paleßieur im Distrikt Oron fodert
Verringerung der Verlaufung der Grundzinse. Man
geht zur Tagesordnung.

Die Hintersassen der Gem. Arch, im Dist-Buren, so-
der» gleicyen Antheil an den Gemcindsgütern, wie die
Bürger, weil sie auch die gleichen Beschwerden tragen.
Schlnp fodert Verweisung an die Commission der
Gemeindgüter. Wyder fodert Tagesordnung, weil
die^ Sache richterlich sen. Carrier folgt Schlup,
dessen Anirag angenommen wird.

Die Gemeinde Charelard im DistriktVivis wünscht
daß die Vormundschaften den Munizipal taten überlas-
sen werden Sch lumps foderr Tagesordnung weil
das Gcse; schon die cm Begehren entspreche. Dieser
Antrag wird angenommen.

Die Gemeinde Vielmachcren, im Distrikt Brugg,
fodcrt Befreiung der Lcsiauftmg der Grundzinse. Man
gehl zur Tagesordnung.

Christian Wyler vcn Gerzensee, fodcrt Ent-
fthäd.gnng wegen verlohrner Schloßwachterstelle in
Lenzburg. Ackermann fodcrt Verweisung an das

Direktorium. Jomini fodert Verweisung an die
Staatsschuldenkommission. Vleß stimmt Ackermann
bei, dessen Antrag angenommen wird.

Beutler fodert daß B. Amrein als italienischer
Dollmetsch endlich angenommen werde. Blcß begehrt
Vcrcaguug. Dieser lezke Antrag wird angenommen.

Senat, 18. März.
Präsident: Rahn.

Der Beschluß über die Ersetzung unvollständiger
unter 2Z Mitglieder (die Suppleanten eingerechnet)
h>rabgctu!ik n.r Kanionsgerichre, wird verlesen, und
ui cme aus den B. Be roidingen, Zäslin,
Fuchs P^'yffer und Bodmer bestehende Com?
missin gewiesn, die in z Tagen berichten soll.

Die Commission über das Fest vom i2ten April
erhält zn ihrer Berichterstartung einige Tage V-rlan?
gerung.

Reding giebt einige Nachrichten von der gegen«
wärt'gcn g"ttn Stimmung im Kanton Wssdstäiten.
Bodmer bezeugt sciue Freude darüber und wünscht daß
dir Nachrichten vom Gegentheil immer seltener wer-
den. F orne rod erklärt sein Leidw. sen über das was
er heute im Bulletin von Lausanne (Nro. iz, S- 104)
von Bern liest. Meyer v. Arau findet, die Aussa?
gen der kriegsgefaug nen Oesterreicher, deren Bod?
nier gedacht hat, können in keiner Rükstcht von eint?

gem Gewicht seyn.
Das Vollziehungsdirektorium übersendet das

Schroben des General M assena über den neuen
Sieg der Franken im Eugadin und die gänzliche
Räumung Bündtens von den Oefferreichcrn, das
unter lebhaften Bttfallsbeirugungen angehört wird.

Bodmer will, man soll bei so freudigen Gele?
genheitcu den zahlreichen Zuhörern, ihre Freude durch
Beifallklatschen zu bezeugen, ebenfalls erlauben.

Grosser Rath, iy. März.
Prsfidcnt: G m ü r.

Spengler und Fischer begehren für 8 Tag,
Oeggeler für 4 Wochen Urlaub. Diesen Begehren
wird entsprochen.

R e g h! i fodert <ur den Distriktsstatthalter von
Urselen und seinen Gehülfen tue Ehre der Sitzung.
Billeter unkerstüzt d'.sen Antrags weil diese Thal?
bcwohner fich mit den Frack n für die Sache der
Freiheit verw.ndel haben. Dcr Antrag wird auge?
aommcn.

Pellegrini v-rstchert, daß die Bittschrift welche

wstern wider das Collegium der Notarien im Kanton
Lugano voraciegt wur e. unrichtig sey.

Die Fortsetzung tus Fttedcnsuchtcrgutachtens
wird in Berathung genommen.
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§ Aö und die 3 folgenden Z§ werden ohne Ein-
Wendung angenommen.

§ 40. Carrard wünscht diesem § noch beiznfi'i-
gen, daß wann der Friedensrichter natürlicherweise
glauben kann, daß die Sache innert seiner Competenz
sey, dann kein« Schätzung statt habe» soll. Ander-
werth vertheidigt den §, weil durch den oorgeschlag-
yen Zusaz die Sache in die Willkührlichkeit dts Fiie
dens'richters gesezt würde. Carrard beharret auf
seinem Antrag, weil ohne denselben immer unnützer-
weise die Schätzung statt hätte; doch will er seinen
Beisaz dahin abändern, daß die Schätzung nur dann
statt habe» müsse, wann eine der b-iden Partheienlben lassen
dieselbe begehr'. Custor stimmt nun Carrards ab- leicht der
geänderter Meinung bei die er aber in dem § selbst

enthalten zu seyn g'a bi. Sccretan ist Carrards
Meinung, glaubt aber der 42 § müsse dieser Lücke

abheftn, und hier sey nur nothwendig zu sagen, die
Schätzung s» nicht nothwendig, wann keine der
bride» Perche im sie begehrt. Anderwerth folgt
diesem Antrag, welcher angenommen wird.

Der H 4c wird ohne Einwendung angenommen.
K 42. Auf Anderwerlhs Aulrag wird hier

beigefügt: „unter oder über der" Eompctenz
der Friedensrichter.

§ 43- Schlumps will nicht zwei Schätzer ha
den, weil diese oft nicht einig werden können, son-
der» begehrt daß der Friedensrichter der dritte Schät I

und will bestimmen, baß hier der Mum'zi'palschreiber
dieses Amt versehen müsse. Anderwerth bemerkt
daß schon in einem frühern § der Ausdruk Gemeinde
schreibet angenommen würd». Cartier will vor
dem Friedensrichter keine Schreiber haben. Ander-
werth bemerkt, daß man nichts leichter verqesse als
Zahlen, und daß daher diese Schätzung schriftlich ge<
schehen musse. Ammann stimmt Cartier bei, weil
einer der Schätzer die Schätzung niederschreiben kann.
Sccretan stimmt Ammanns Antrag bei, und will
daß der Friedensrichter diese Schätzung unterzeichnen
solle. Desloes will einen der Schätzer unterfchrei-

Carrard ist Secrctans Meinung, weil
Fall eintreten könnte, daß keiner der

Schatzer schreiben kann. Akermann stimmt Cars
rard bei. Sccretan s Antrag wird angenommen.

§ 46 wird ohne Einwendung angenommen.
§ 47. Custor unterstnzt diesen § und bezeugt»

daß er einen Brief von Lausanne erhallen habe, wel-
chem zufo'ge man auch dort die Emwirkung der Ad-
vokalen nicht liebt. Sch lumps kann nicht billigen,
daß, wann zwei dumme Banern vor den Fric-
densrichter kommen, sie keinen vernünftigen Mann
mitnehmen können. S ch 0 ch will, daß einfältige Leute
sich einen Beistänber von der Munizipalitet erbitten
können, der aber .nicht Advokat seyn dürfe. Der K

wird ohne Abänderung angenommen.
Beutler wiederholt seinen gestrigen Antrag.

zer sey» müsse. Anderwerlh glaubt, dieses vcr-zdaß B. Amrein als italiänischer Dollmetscher ange-
stehe sich von selbst, doch will er zu mehrerer Denr
l-chktit dieses in dem § anzei cn. Custor will daß
wann die Schätzer nicht einerlei Meinung sind, sie

einen dritten Schätzer selbst wählen sollen. Herzog
von Es. stimmt Custorn darin bei, daß er den Frie
densrichter zu keinem Schätzer machen will, weil der
selbe über seine eigne Competcnz nicht selbst Schätzer
siyn kann; er will dagegen daß der Friedensrichter
sieben Bürger vorschlage, v»n denen jede Parthei 2
ausschlägt» wodurch bann A Schatzer übrig bleiben

nommen werde. Legler folgt, weil längere Proben
der Nation zu kostbar zu stehen kommen. Z im mir-
mann fodert Verweisung dieser Ernennung in eine
Nachmittagssitzung. Dieser Antrag wird augcnoinincn.

Folgendes Gutachten wird zum zweitenmal verle-
sen und im Berathung genommen.

Der grosse Rath an den Senat.
In Erwägung, daß es eine der vorzüglichste»

Pflichten des Staats ist, dafür zu sorgen, daß die
Desloes stimmt Herzog ganz bei. Anderwerth künftigen Bürger desselben durch zwekniässigen Unter«
kann Herzogs Antrag nicht beistimmen, und vereinigt
sich dagegen mit Custors Vorschlag. Oesch ist

SchliimpfS Meinung. Herzog bebarrret auf seinem
Antrag, weil bèr Fall leicht möglich wäre, baß die

richt in den Stand gesezt werden, ihre bürgerlichen
Neckte zu gemessen, und ihre bürgerlichen Pflichten
zu erf. llcn;

In E> wägung, daß in einem Staat, der auf
Schätzer^,ncht einig werden könnten, um sich ciueneMeichheit und Freiheit gegründet ist,' und der auf
dritten Schätzer zu ernennen. Herzogs Autrag wird
«»genommen.

Desloes will daß der älteste dieser Schätzer
Präsident syn soll. Escher fodert Tag sordnnng
»der diesen Antrag, weil sonst der zweite Schätzer
Secrekar und der dritte Wcibel seyn müßte, und dann
Heine Schätzer mehr vorhanden wären. Man geht
Mk Tagesordnung.

Der § 44 wird ohne Einwendung angenommen.
§ 45, Sécrétai, kennt keine EemeindSschruber

einer repräsentativen Verfassung beruht, der Gegen-
stand des Unterrichts und der sittlichen und geistigen
Bildung der künftigen Staatsbürger, von dem allge-
meinstrn, wichtigsten und höchsten Interesse seyn !.»uß;

Zu Erwägung daß es dringend ist, den bisheri-
gen Zustand des öffentlichen Unterrichts auf eine zwck-
massige, aber auch vorsichtige, und mit dem gegcs-
warligen Zustand des Volkes und der Hülfsmittel im
Verhältniß stehende Art zu verbessern;

In Erwägung endlich, daß die Elementar - ode?



Anfangsschulâl unstreitig die erste und vorzüglichste
Aufmeiksamkcit der gesezgebenben Ruhe verdienen;

beschließt der große Rath:

I. Ad schnitt.
Ueber Einrichtung der Elementarschulen,

i. Es sollen Anfangsschulen errichtet werden,
und, wo in der Republik schon dergleichen bestehen,
sollen sie, wenn eS immer möglich ist, beibehalten
Werden.

2 Es soll immer in jeder Gemeinde, welche
«ine Urvcrsammlung bat, so wie in jeder Sektion
der grösser» Gemeinden, eine Anfangsschule scvn.

z. Sollten es dee Umstände er,obern, so sollen
auch in kleinern Gemeinden Aufangsschulen errichtet
Werden können.

4. In den grössern Gemeinden, in welchen die
Schnianstalten schon auf eine gwekniässige Weise ein
gerichte t sind, sollen dieselben tn dem gleichen Zustand
und auf die gleiche Art wie bisher, jedoch unicr der
Aufsicht der Verwaltungskammer und des Volljie-
lMigsoirekconums verbleiben.

II. Abschnitt.
Ueber den Unterricht.

5, In diesen Aufangsschulen soll wenigstens Un
tcrricht im Le'en, Schreiben und Rechnen ertheilt
werden; den Pfarrern hingegen ist, wie bisher, die
kehre der Religion überlassen.

6- Den Schnllehrern werden zivekmässige Bücher,
um lesen zn Ichren, und die zugleich für den Unter-
richt der Jugend dienen, von der Regierung zugestellt
werden.

III. Abschnitt.
Ueber die Dauer der Schulen.

7- Diese Anfangsschulen sollen wenigstens drei
Stunden des Vorm ttags gebalten werden.

8. Es bleibt den Gemeinden, welche ihre Lehrer
verhaltnißmäßig besolden, das Recht unbenommen,
diese Dauer der Schule bis auf fünf Stunden, theile
des Vormittags, theils des Nachmittags auszudehnen.

y. Die Munizipalitäten können den täglichen An-
sang dieser Schulstunden, und ihre allfallige durch
den gtcn Artikel bestimmte längere Dauer in allen
Gemeinde» nach der örtlichen Schiklichkeit bestimmen
und eintheilen.

10. Es soll alle Jahre in allen Aufangsschulen
cine Ferienzeit statt haben.

11. Diese Ferienzeit kann nicht länger als auf
drei Monate ausgedehnt werden.

12. Die Bestimmung und Vertheilung dieser Fee
«enzeit ist den Muaizipalitättn überlasse».

IV. Abschnitt.
Ueber die Wahl der Lehrer,

iz. Bei der Bestellung eines Schullchrers solle»
diejenigen, welche sich für diese S-eUe melden, von
dem Pfarrer in Gegenwart der Munizipalicar geprüft
werden.

«4. In den Gemeinden, welche in Sektionen
eingetheilt sind, wird die Verwaltinaskommer zwei
Geistliche auswählen, welche diese Prüfungen in den
Sektionen vornehmen sollen.

55. Der Pfarrer soll nach dieser Prüfung einen
qenauen Bericht darüber d«r Vcrwallungekuin'ner ein-
senden, welcher von der Munizipààl unterschrube»
seyn muß.

16 Die Verwaltungskammer waklk nachher unter
denjenigen, welche auf diele Art geprüft worden sind,
den Fähigsten und Nrchtschaffensten zum Schullehrer.

V. Abschnitt.
Ueber die Besoldung der Schullehrer. ^

17. In allen Gemeinden, wo solche Anfangsschu«
len eingerichtet sind, sollen die Lehrer derselben einst-
weilen auf gleiche Art wie bisher besoldet werden.

18. Es bleibt jedoch den Gemeinden, in welche»
wlche Schulen schon eingerichtet sind, das Recht un-
benommen, die Besoldung des Lehrers zu erhöhen.

19 In deigenigen Gemeinden, in welchen noch
keine solche Schulen eingerichtet waren, sollen die
Lehrer von den Gemeinden besoldet werden.

20. Die Besoldung dieser Sàllehrcr darf nicht
weniger als hundert und fünfzig Frirke» betragen.

21. Diese Besoldung, wo sie nicht a S dem Te-
meindegut besinne» werden kann, soll in allen Ge-
meinden nach Verhältniß des Vermögens der in der

Gemeinde ansässigen Bürger, wie die gewöhnliche»
Gememdeauflaqen bezahle werden.

^

22. Der Agent wird in solchen Fallen die Auf-
läge nach seinen Tabellen zu Handen des SchvIlehrerS
beziehn.

VI. Abschnitt.
Ueber die Aufsicht der Schulen.

2Z. Jeder Pfarrer -st in seiner Kirchgemeinde der
Aufseher der Schulen.

24. Jeder Pfarrer ist fur diese Aufsicht vcrant-
wörtlich. und erstattet alle Vierteljahre einen Bericht
darüber an die Verwaltungskammer.

25. In den grössern Gemeinden, welche in Sek-
tionen eingetheilt sind, wird die Verwaltungskammer
diejenigen Geistlichen in diesen Gemeinden auswählen,
welche die Ausficht über die Anfangsschulen habe»
sollen.

«6. Jeder Unterstatthalttr und jeder Distriktsstatl,



ha'ter hat in feinem Distrikt die Oberaufsicht über
diese Pflichterfüllung der Pfarrer und wird alle halbe
Jahre einen Bericht darüber an den Kantönsstatkha'-
ter einsenden, und dieser denselben der Verwaltungs-
kammer übergeben.

27. Um die Vcrwa'tungskammern, welche, bis
die Republik gehörig organisirt ist, sehr mit Arbeiten
beschäftigt sind, in dieser Rüksicht zu erleichtern, kann
das -ZZollziehungsdirektorium in einem jeden Kanton
einige der uneigennützigsten, fähigsten, aufgeklärtesten
üud rechtschaffensten Manner wählen, die nebst der
Aerwaltuugskammer die Aussicht über diese Anfangs
schulen haben sollen.

28 Die Verwaltungskamniern sind aber dabei
auch gehalten, diese» Bürgern aile Berichte, w.iche
diese schulen betreffen, mitzutheilen, so wie auch,
wenn sie es begehren, einen Schreiber bei ihren Si-
jungen zn überlassen.

2g Diese Bürger müssen am Hauptrrt deSKan-
tons oder wenigstens nicht ensternt davon wohnen..

zr>. Das Vollzichungsdirektormm kann nur Bure
ger zu diesen Stellen wählen welche aas patriotisch.m
Eifer und uneigennützigem Enthusiasmus sich Mit die>

sem wichtigen Gegenstand der Anfangsschulen, ohne
andre Belohnung abgeben wollen, ais die ihres innern
Gefühls und des Dankes der Nation.

zi. Diese Bürger sind in direkter Correspondenz
mit dem Minister der Wissenschaften, und stehen in
allem, was dicke Elementarschulen, und das Fach des
Unterrichts überhaupt anbelangt, der Verwaltungs
kammer mit ihrem Rath zu Hülse.

zi. Die Venvaitungskammer hat das Recht,
einen Schullehrcr, weicher seine Pflicht nicht erfüllt,
unter Vorbehalt des Rekurses an das Direktorium,
abzusetzen.

33- Die Verwaltungskammer soll dies nigcn P'ar-
rer, welche ihre Pflichten in Rüksicht der Schulen
nicht erfüllen, nach vorhergegangener genauer Unter-
tersuchung, d a Vollziehimgsdircktormm anzeigen.

34. Das Dolljiehumssdirektorium kann solch-Pfar-
rer dann durch Verminderung ihres Einkommens strafen.

VII. Abschnitt. "
Ueber die Besnchung der Schulen.
35. Die Kinder sollen von ihrem zurukgelegten

fünften Jahr an in diese Anfangsschuic aufgenommen
werden.

z6. Sie sollen bis zu ihrem ziirükgelegten zwölf-
ten Jahr in demselben verbleiben.

37. Es ist Pflicht aller Eltern, ihre Kinder fleißig
Von ihrem zurükgelegten fünften Jahr an, in diese

Schulen z» schick n.
38. Bon diesem 37 Art. sind die Kinder in den-

jeniaen Be'ggegcndrn ausgenommen, wo die Schulen
sehr weit von ihrer Wohnung entfernt sind, und, wo

es oft - zumal im Winter, diesen Kindern unmöglich
ist, die Schulen zn besuchen.

z-). Jedem Pfarrer ist, als Anffther der Schule,
aufgetragen, geaau über dir Erfüllung dieser Pflicht
der Eltern zu wachen, und die Vernachlässigung dr»
selben, nach vorher geschehener Warnung, dem Di-
sinkt- ' oder Unkerstatthatter anzuzeigen.

40. Die Distrikts- und Uutcrstatthaltcr werden,
auf eine solche Anzeige hin, die nachlässigen Eltern
vor sich bescheiden, und dafür sorgen, daß ihre K>n-
der die Schulen fleiß'g besuchen.

41. Von diesen sechs Artikeln sind jedoch alle die-
j.-.iigen Kinder ausgenommen, deren"Eiter» dem Un»
ter- oder Distnktssiatthaltcr ihres Distrikts die B"
weis« darlegen, daß sie denselben eine sorgfältige
Pl'ivaterzichliìig verschaffen, worm sie noch mehr als
bei dem öffentlichen unterricht gebildet werden können.

VIII. Abschnitt.
Ueber die Schulgebäude.

42. Die Nation wird die Gemeinden in Rük-
flcht ocr Schulgebände so viel möglich unterstützen.

43. Das Vollziehnngsdürk.'orium ist daher ein«

geladen, in denjemgen Gemeinden, welche entweder
gar keine Schulgebände haben, oder wo .sich dieselben
in einem schlechten Zustand befinden, nach Maßgabe
der Armuth der Gemeinden und ihrem Mangel an
Hülfsmitteln, ihnen beizuspringen, und das'Nöthig«
zu zwekmässigen Schulgebäudrn vorzukehren.

A u h a n q.

Das Vollziehiingsdirekcorinnl ist auch noch ein-

geladen, alle Gemeinden, welche ihre Anfangs schulen

aus frei m Trieb auf einen vollkommncrn Zustand zu

bringen wünschen, so viel möglich bei dieser ivbens-
würdigen Absicht mit gutem Rath zu unterstützen und
überhaupt alle Individuen best möglichst aisszmnun-
tern, die sich in dem Fache des össeiit ichcn Unterrichts
durch wahre Thätigkeit und Uneigeimützigkeit aus-
zeichnen.

Schlumps dankt der Commission für ihre vor-
westliche Arbeit und fodert §§weiie Behandlung dieses

Gutachtens. Diewr Antrag wird angenommen.
§ 1. Wird ohne Einwendung angenommen.
§ 2. Cartier kann dem ersten Theil dickes § nicht

beistimmen, theils, weil wann jede kleine Gemeinde
einen Schullehrcr hat, diese nicht hinlänglich besoldet

werden können, und die Schullehrcr wann sie nur
wenige Kinder haben, kein Ansehen erhzlten, theils
aber, weil mehr Nacheiferung vorhanden ist, wann
die Schulen groß als wann sie klein sind; zudem will
er lieber die Kinder für einen beffcru Unterricht wcuer
schicken als sie in der Nahe schlecht unterrichten lassen;

er will daher die Schulbezirke durch die Berwalmugs-
kammern bestimmen lassen. (Die Fortsetzung folgt.)



Der schweizerische Republikaner
herausgegeben

von Escher und Usteri
Mitgliedern der gesezzebenden Rathe der helvetischen Republik.

and III. XXXII. Lnzern, den 24 März 1799. (4. Germ. VII.)B

Gesezgebn n g.

Grosser Rath, iy. Merz.
(Fortsetzung.)

Anderwcrth vertheidigt den §, weil sonst die
Kinder zn viele Muhe hatten in die Schule zu
gehen. Rub bin will im Gegentheil in den Genien,--
den mehr als eine Schule haben, weil die Kinder
sonst zu weit in die Schule gehen müßten. Escher
denkt, die Commission habe ziemlich zwekmäßig hier?
über gearbeitet, da ihrem Antrag ganz entgegen-
gesezre Vorwürfe gemacht werden, und derselbe also
das Mittel zwischen diesen neuen Vorschlagen hält/
Bey Beurtheilung des ganzen Vorschlags der Com-
mission ist es nothwendig, allerfodcrst nicht aus dem
Gesichtspunkt zu verlieren, daß besserer Unterricht der
Jugend, die Hauptstütze der Dauer unsrer neuen Ver-
fassung und der vollen Anwendbarkeit der Grundsatze
derselben ist, daß also auch allfallige starke U lfopferungen
von Seite des Staats sowohl als auch einzelner Ge-
nieinden nicht zu hoch geachtet werden müssen, um sich

dadurch von jenem grossen Zwck abzuschrecken. Eben
so wichtig aber ist es auch anderseits nicht auf einmal
zu weit gehen zu wollen, und in dem gegenwartigen
Augenblicke schon so viel zn.fodern, daß dieser wohl-
thàtiue Anfang dadurch verhindert und zu lange aufge-
schoben werde. Diesen zwckinaßigen Mittelweg suchte
oie Commission mit grosser Sorgfalk in Rükstcht dieses

ihres ersten Vorschlags, zu "gehen. Cartiers Ein-
Wendungen sind darum hauptsächlich nnzwekmaßig, weil
gerade in den Vcrggegenden Helveticas die Errichtunug
neuer Schulen am unentbehrlichsten ist, und in diesen

unmöglich mehrere Gemeinden auf eine Schule einge-
schrankt werden können, weil sonst die Kinder viele
Stunden weit zur Schule gehe» müßten; ausserdem,
wer grosse Dorfschulen kennt, wird kaum finde» kon-

nen, daß in denselben besser gelehrt werde als in den

kleinern; eben so unbegründet ist auch Rubbinö Ein-
Wendung, weil es den grossen und zerstreut liegende»
Gemeinden durch dieses Gutachten kcmeewegs benom-
men ist, mehrere Schulen zu errichten, wenn es ihre.

Sage und Umstände gestatten; er nnterstüzt also das
Gutachten gänzlich. Custor nnterstüzt Eschers
Bemerkungen und stimmt zum § obgleich er lieber Rub-
bins als Carriers Antrag annehmen würde. Schlu m pf
ist auch Eschers Meinung, und bittet, daß man in
diesen ersten Versuch nicht zu viel Vollkommenheit zn
bringen suche, weil man sonst das Ganze aufschieben
würde. Der § wird ohne Abänderung angenommen.

§ 3. T 0 m a michcl wünscht, daß wie es in seiner
Heimach dcr Fall ist, die Pfarrer diese kleinen Schulen
halten dürfen. Z i m m ermann nnterstüzt den §, welcher
angenommen wird.

54. Anderwerth wünscht, daß dieser ausge--
lassen werde, weil durch denselben die nachthciligen
Schuleinrichtungen in diesen Gemeinden noch fortdaurcnd
gemacht würden. K ilch m a nn wünscht im Gegentheil
diesen § auf alle Gemeinden auszudehnen. De sloe s
folgt, und sieht diesen § als das Verbesserungsmittel
der vorherigen an, indem die gut eingerichteten
Schulen fortdamen sollen. Carrard bemerkt, daß
hier von hohcrn Schulen die Rede ist, welche einstweilen
fortdauren sollen, bis auch hierüber zwekmäßigere Ein-
richnmgen getroffen werden können; er stimmt also
zum Gutachten. Ziminermann bittet, daß man
nicht jeden § einzeln betrachte und beurtheile, onderu
immer in dem Znsammenhang mit dem ganzen Gutach-
ten, weil man sonst die Hauptgrundsatze verfehle. Da
wir nun einstweilen diejenigen Echtsten welche mehr
leisten als die neu einzurichtenden beibehalten woLcn,
so stimmt er zum Gutachten, welches unverändert an-
genommen wird.

j Z. Custor wünscht etwas nachdrüklicher von
der Religion zu sprechen, und also den Unterricht
in derselben besonders anzuempfehlen. Zim-
mer mann stimmt Custorn bei. Deslo es findet den

sehr zwekmäßig, weil derselbe bestimmt, daß wenig-
stcns tas angezeigte in den Schulen gelernt werden
muffe; und also nichts ausgeschlossen ist von dem
Schulunterricht, was allenfalls von dem Lehrer noch
mehr geleistet worden konnte. Dcr § wird unverändect
angenommen.

à ü Secret an macht einen Antrag zn einer M



fassungsverbesserung in französischer Sprache. Der §

wird angenommen.
Das Direktorium übersendet folgende Bothschaft:

Das Vollziehttttgsdirektonum der Helvetian
einen und nntdeilbaren Republik/ an die
geseMbenden Räthe.

Bürger Gesczgeber!
Schon Ende lczten Jahres, entstuhnd die sehr

schwierige und wichtige Frage : Ob der öffentliche Fond
zu Solothurn, den man den Stadtseekel heißt, und
der aus cirea fünf mal hundert tausend Pfund an Ka-
pitalienbestehet, als Staats- odcrGemeindseigcnlhum
anzusehen sey?

Das Vollziehungsdirektorium nahm einige Zeit lang
alle mögliche Erkundigungen auf, ohne daß es ihm
gelingen wollte, zur Erheiterung dieser Frage hinrei-
chende und zuverläßige Angaben zu sammeln. Dem
noch beweisen fünf Extrakte aus Rechnungen, die zu
verschiedenen malen der alten Regierung über den Stadt-
seckel abgelegt worden, daß:

1. Nicht nur die vornehmsten Einkünfte dieses Fonds
aus wahren und unstreitigen Staatseinnahmen, als
Zölle, Saldierung der landvögtlichcn Rechnungen,
Abzugsgelder und französische Pensionen tc. bestanden,
sondern auch solche Ausgaben daraus bcsiritten worden
sind, die der Staatskassa obliegen, als z. E. Besol-
düngen und Pensionen der ehmaligen Staatsbeamten,
die Ambassaden, Zeughäuser, Fortifikations- und Ne-
parationskostcn der Staatsgebaude rc.

2. Hingegen ist eben so gewiß, daß aus diesem
Stadtseekel viel Gemcindausgabcn bestritten worden
sind, und daß die Gemeinde Solorhurn keine andern
Fonds hatte, um diejenige Ausgaben welche dgp Mm
nicipalitàte» obliegen werden, übernehmen zu können.
Hieraus folget nun, daß dieser Stadtseekel zwar im
ganzen unstreitiges Staatsgut ist, daß aber die Muni-
cipalit.it in Rüksicht auf bisherige Uebung, und in
Ermanglung anderer Hilfsquellen auch einige auf Pil-
ligkeit und Gerechtigkeit gegründete Ansprachen daran
machen kann.

Das Vollziehungsdircktcrium fand daher eine Tbei-
lung dieses Fonds zwischen dem Staate und der Ge-
mcinde billig, und trug in Folge dessen der Verwal-
tungskammer des Kantons Solothurn auf, in Gemein-
schaft mit der dasigen Municipalität die Grundsätze zu
einer gerechten und verhalrnißmäßigen Theilung dieses
Stadtseckels festzusetzen, und alsdenn dieselbe Ihnen,
Bürger Gesezgeber, zur Gmehmignng vorzulegen.

Die Municipalität von Solorhurn wurde durch
diese Maaßregel nicht gänzlich befriediget, und übergab
mit Ende Jenners ein zweites Memorial, worinn sie

vorstellt, daß die Stadt Solothurn, ehe sie der Haupt-
ort eines Staats war, nichts anders als eine für
sich bestehende freie unabhängige Gemeinde gewesen,
und als solche habe sie laut Urkunden, die Zölle zu
Klüsen und Solothurn erkauft und dieselben wie am
dere Municipalstädte z. B. Buren, Burgdorf, zufolge
ihres erkauften Rechts als Gemeindseigenrhum bezogen.
Die Municipalität spricht daher diese Zölle für die
Gemeinde an, und erbietet sich hingegen, ganz auf die
Abzüge und französische Pensionen Verzicht zu thun.
Ferners aber behauptet sie, daß ihr das Ohmgeld für
die vergangene Zeiten aus dem Grunde zu gut komme,
weil dasselbe eingeführt und bezogen wurde, da die

Gemeinde noch frei und unabhängig war.
Die Municipalität will die Schlußfolge nicht an-

erkennen, daß der Stadtseekel darum Staatsgut sey,
weil die Staacsausgaben daraus bestritten worden,
und klagt in Rüksicht über Beeinträchtigung der Stadt-
Bürgerschaft durch die ehmalige Regierung, welcher
sie öfters aber vergebens dagegen Vorstellungen gemacht
zu haben vorgiebt. »

Die Municipalität begehrte also in ihrem Schluß
gänzliche Ucberlassung dieses Stadtseckels.

Das Vollzichungsdirektorium kann ihnen, Bürger
Gesezgeber, nicht vcrheelcn, daß diese Anfoderungcn
der Municipalität ihm nicht begründet scheinen, es

läßt sich vorzüglich nicht erklären, wie die Vorsteher
der Stadtbürgerschaft, die mit der ehmaligen Regie-
rung des Solothnrner Staats eines und eben dasselbe

waren, sich selbst bei sich selbst anklagen, ermähnen
oder erinnern konnte.

Es fand im Gegentheil an dem grösten Theil der

Einnahmen welche in diesen Stadtseekel sielen, so um
widersprechliche Kennzeichen eines Staatsguts, dem

es bei der Federung einer vorzunehmenden Verhältniß-
mäßigen Theilung dieses Stadtseckels, als der billig-
sten, zu deren es sich gegen die Gemeinde berechtiget
glaubte, bestehen mußte.

Die Municipalität Solothurn unterzog sich auch

endlich dieser Disposition und überfchikte einen Tbei-
lungsvorschlag, zufolge dessen die Municipalität 2/5
des Stadtseckels zu Gunsten des Staats abtreten, und

die übrigen z/5 fur sich beziehen will.
Dieser Ucbereinkunft gemäß, würden dem Staat

circa zwei mal hundert rausend Pfund zufallen.

Das Vollziehungsdirektorium findet diesenDorschlag
der Ueberlegi'.ng würdig und ware geneigt, in Rükjichc

auf die gänzliche Emülößung von Fonds in deren 'icy

die Gemeinde Solorhurn befindet, und um unange-
nehme Erörterungen zu verhüten, diesem Vorschlag
seinen Beifall zu geben ; es findet sich aber keineswegs

befugt, die Ratifikation dieser Theilung aus sich zu

ertheilen, und stellt es ihnen, Bürger Gesezgeber, uns
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ihren kluge» Berathungen anheim, das gutfindende
hierüber zu verordnen.

Republikanischer Gruß.

Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,
V a y.

Im Namen des Direktoriums, der Gen. Sekr.

Mousson.
Cartier denkt dieser Theilungsvorschlag sey schon

kein so schlimmes Zeichen über die Natur dieses Guts,
er fodert Verweisung dieses Gegenstandes an eine
Commission. Tr ö sch folgt, und denkt mehr als zwei
Fünftheile dieses Guts seyen Nationalgut. Custor
wünscht, daßwwch von vielen Gemeinden solche freund-
liche Theilungsanträge erscheinen, und will diese Vorh-
schaft der Staalsgutscommission überweisen. H a m-
mer stimmt Cartier bei, und wünscht zu wissen, ob
der ausgewandert gewesene Seckelschreiber die mitge-
nommenen 200 doppelte Dublonen wieder zurukgebracht
habe. Cartiers Autrag wird angenommen, und in
die Commission geordnet: Carrrard, Hammer,
Graf, Blatmann und Lüschcr.

Schoch wünscht, daß die Commission sorgfältig
arbeite, weil, wann solches Gut Stadtgut würde,
auch andere Gemeinden solche Ansprachen an den Staat
machen wurden.

Das Direktorium theilt das Schreiben mit, wo-
dyrch der Minister Talleyrand den helvetischen Gesand-
te» in Paris, den BB. Zelrner und Ienner, die Kriegs
crllärung gegen Oestreich und Toskana bekannt muckt.
Zimmer mann fodert geheime Sitzung um eine Mo-
tion zu machen. H über sagt, wann nun doch Blut
vergossen werden muß, und wir als Verbündete Frank-
rcichs demselben Hilfe geben müssen, so wird unser
Volk froh seyn, daß der Krieg gegen diese Macht
gcrichm ist, die dasselbe in frühern Jahrhunderten
unterdrükte, und aus dem Beispiel Bündrens wkrd-es
nun sehen, ob der östreichische oder der fränkische Schuz
wirksamer ist, und dadurch wird Helveticas Volk be-
wogen wcrden, uns selbst aufzufodern mit voller Kraft
die Sache der Freiheit zu unterstützen; ich stimme Zim-
mermann bei, und fodere Mittheilung dieser Bothschaft
an den Senat. Secretan folgt, und sagt: wann
die Republiken nun doch nicht neben den Tirannen
ücher bestehen können, nun denn so sey es, Krieg den
--wannen! und das helvetische Volk wird wissen, welcheà.e es bei diesem Kampf zu spielen hat.

Die Versammlung bildet sich in geheimes Comite.

Senat, 19. März.
Präsident: Rahn.

Das Direktorium' theilt drei patriotische Adresse»
oer Gemeinden Fryburg, kassaraz und Fcrriere mit.

Devevey verlangt ehrenvolle Meldung derselben
im Protokoll, die beschlossen wird.

Frossard berichtet imNimen einer Commission
über den Münzbeschluß und räch zur Annahme des--
selben. Der Beschluß avird angenommen.

Der Beschluß welcher die bisher statt gefundenen
Einschränkungen der Geldaufnahmcn gegen Gütervcr-
pfandung aus einem Theil Helvctiens in dem andern,
aushebt, wird zum erstenmal verlesen.

Zäslin hätte die Urgenzerkiarung dabei gewünscht,
und verlangt nun seine Verweisung an eine Commis-
ston, die gleich bei der s'en Verlesung berichte, da<
mit alsdann der Beschluß ungesäumt könne angenom«
men werden. Er ist sehr nöthig zu Hebung mancher
noch obwaltender Zweifel. Muret unterstüzt diese
Meinung; der Beschluß ist aber nicht hinlänglich,
da er sich einzig auf verpfändete Schulden bezieht,
während er allen Arten von Schuldnern gleichen Con-
cursrecht in ganz Helvetica geben sollte. Frossard
vertheidigk dcn Beschluß, hält ihn für dringend und
stimmt zur Commission. Lüthi v. Langn, hält den
Beschluß für dringend, aber unvollständig, und glaubt
Verwerfung desseloen würde einen bessern hervorbringen.

Lüthi v. Sol. verlangt, daß nach dem Regle-
ment über die Commission abgemehrt werde.

Sie wird beschlossen, und besteht aus den B.
Fornerod, Frasca und Reding.

Fr aSva theilt Nachrichten aus Italien von den
Fortschritten und Siegen der Franken mit.

Grosser Rath, 20. Merz.
Präsident Gmür.

Herzog v. Eff. sagt : der 12. Apr. ist unstreitig ein
grosser festlicher Tag, und mit Grund verordnete die
Gesezgebung dessen Feyer; allein mit Verwunderung
sah ich daß das Direktorium hierüber auf Antrag
seines Wissenschaftsministers .einen Beschluß faßte,
der, käme er allein von dem Minister der schonen
Künste und Wissenschaften, keine große Verwunderung
erregen würde, so aber, da das Direktorium diesen
seltsamen Beschluß nahm, billig auffallen muß, denn
allerfoderst wollte unser Gese; die Feyer dieses Tages
in allen Gemeinden, da hingegen dieser Beschluß den,
selben nur in den Distrikts-Hauptorten feyern lassen
will: über dem aber ist in diesem Dircktorialbcschluß
eine so seltsame Anordnung einer Art olninpischcr Spiele
von Wettrennen, Wettreiten, Bergauf- und Bergab--,
laufen, und selbst von Fischstechen, daß unser einfa-
chcs helvetisches Volk kaum Vergnügen und Gefchmak
daran finden wird, daher begehre ich eine Einladung
an das Direktorium, diese seltsame Proklamation zü-
rükzunehmen.

Cartier ist Herzogs Meimmg in RWchd dieser
Proklamation, fodert aber Verwaisung Gegend



standes an die für die Fcyer dieses Festes niedergeseztc
Commission.

Billeter findet, um dieses Fest noch lacherlicher
zu machen, sollte nur noch blinde Kuh und Schuh-
schoppen unter diesen Spielen aufgestellt werden, um
min uns und dieses Fest selbst nicht noch lächerlicher
zu machen, sodert er schleunige Abstimmung über Her-
zogs Antrag, dem er ganz beistimmt.

Zzmmermann weist, daß die Constitution Volks
feste von uns sodert, allein wann wir der helvetischen
Nation die gleichen Feste geben wollen, welche die
fränkische Nation hat, da unser Nationalcharakter
doch so ganz verschieden ist von dem Frankischen, so
ist offenbar, daß wir uns durch diese ungereimte Nach-
nffung lacherlich machen; je anständiger, je einfacher,
je weniger kostspielig solche Feste seyn werden, desto
besser werden sie für unser Volk passen: in dem Arrere
des Direktoriums ist keine dieser Eigenschaften
vorhanden, und es entspricht weder unsern Erwärmn-
ge» »och unserm Gesez: besonders seltsam aber sind
die Anordnungen dieses Fests selbst, mW nichts zwek-
maßiges ist in d n elben als die Pflanzung von grü-
neuden Frciheilsbaumen, aber dagegen mochte vieles
darin, und besonders die vorgeschlagnen Spiele un-
serm Volk lächerlich vorkommen, z. B. Springen hin-
auf und hinunter, das Wettrennen mit Pferden, —
Mit Pferden? Bekanntlich haben wir gure, tüchtige
Ackcrpferde, aber keine Wettreuncr, und da unsre Re-
gierung wohl schwerlich ein Geschenk von englischen
Wettteunern von Herrn Pitt, für diesen Zwek erhal-
ten wird, so wußte ich, um dieses Spiel bei uns zu
begehen, nichts vorzuschlagen, als gewiste Stecken-
pferde gewister Minister, die sehr schnellfüßig sind,
und »st tüchtige Sprünge machen. Das Fischstechen
(nicht Fischersteche») kann eben so wenig statt haben,
das Direktorium müßte uns dann in unsre Seen
Wallfische schaffen, und in unsren Waffenschmieden
Harpunen verfertigen lassen. Gerne würde ich also
auch zu der vorgeschlagnen Einladung stimmen, allein
da wir uus eigentlich mit den Direktorialbeschlüssen
nicht befassen sollten, so fodre ich Niederscttung einer
Commission, die uns wahrend der Satzung rapportiere.

Huber fühlt besonders lebhaft die Wichtigkeit der
Volksfeste für ein freies Volk, aber wann diese Feste
diesem Endzwek gehörig entsprechen sollen, so müssen
sie dem Natioualcharatter und der Narionalwürde an-
Semesscn seyn: freylich soll zugleich auch frohe Freude
an diesen Tagen statt haben, aber diese soll nicht gc-
zwungen seyn, und daher nicht die Art derselben be^

stimmt werden. Nun ist gewiß kaum eine Gemeinde,
welche-dflsscs Arrere nicht lächerlich finden würde, und

daher ist es ein grosser Dienst, den wir unsrer Re-
gierung erweisen, wann wir sie diesen Beschluß zurük-
nehmen machen; daher begehrt er, daß sogleich ohne

chcime Dp-hcrachung durch eine Conmttssion» das Direk-

torium eingeladen werde, diesen Beschluß znrükzn-
nehmen, und jeder Gemeinde die Anordnung ihres
Fests zu überlassen.

Guter. Wenngleich schon ein halb Duzend Mit-
glieder über diesen Gegenstand in einem Sinn ge-
sprochen haben, so gestehe ich doch freimüthig, daß
ich ihrer Meinung nicht bin. Zum Voraus bemerke
ich aber, daß es mir immer unschiklich vorkommt,
wenn man in dieser Versammlung die Beschlüsse dos
Dirckcoriums lächerlich zu wachen sucht, nicht nur,
weil dieses gegen tue Achtung streitet, die wir ihm
schuldig sind, sondern weil es einen sehr schlimmen
Eindruk auf das Volk machen muß, wenn die -Ober-
sten Gewalten so gegen einander sprechen; ein Eindruk,
der wahrlich viel schlimmer ist, als selbst oie lächerliche
Anordnung der Feste. Auch krankt es mich immer,
wenn man ohne Grund gegen die Minister loszieht;
das Direktor, m ist für ihre Fehler verantwortlich,
und dann würde es schwer seyn, nicht nur in beide«
Räthen, sondern selbst in ganz Helvetien einen Mann
zu finden, der seinem Posten so g wachsen wäre, wie
es der Minister der Knnüe und Wissenschaften ist. —
Ich gebe es zu, es scheint mir auch manches über-
flussig in diesem Beschluß, aber deswegen ist er nicht
lächerlich. Schon die Griechen sahen den Einfluß der
körperlichen Uebungen auf die Bildung des Körpers,
und benuzcen ihre gymnastischen Spiele vortreflich zur
Bildung der Nation; die Franken ahmten ihnen darin
nach, und unser Direktorium wollte auch dieselben ein-
führen. Ich finde dieses sehr gut. Ich möchte gerne
in unsrer neuen Republik Leib und Seele in einander
schmelzen: ich mochte beide gleich fähig, gleich stark
machen zu Beschattung unsrer Freiheit, und die gym-
nastischen Spiele find ein schikliches Mittel dazu. Auch
liegen fie ganz im National - Charakter unsrer Natio
die bis auf diese Stunde die einzige ist, bei der sich

gymnastische Spiele erhalten haben, seitdem sie bei den
Griechen und Römern erloschen sind. Bürger Huber
redet, als wenn die Schweizer keine andre Uebung,
als die des Scheibenschießens kennten, während doch
in den sogenanmeu kleineu Kantonen, im Oberland,
Entlibuch und Appenzell, das Ringen und Sleinstoßen
allgemein üblich ist; welches leztere ich selbst getrieben
habe. Ich hatte also gewünscht, das Direktorium
möchte die Schweizer bei diesem Fest und für immer
zu diesen körperlichen Uebungen, und selbst zum Wetts
lausen ans der Ebene sowohl, als Bergauf und Berg-
ab aufmuntern; denn wenn gleich ein schwindsüchtiger
Apotheker diese Strapazen nicht ertragen kann, so dient
dou) diese Uebung sehr zur Abhärtung und Geschmeidig-
keit des Korpers bei einer Nation, die mit festen»

Schritt ihr- Freiheit vertheidigen muß. Ucbrigens laß
ich mirs gefallen, daß man den Beschluß des Direkto-
riumS ansehe, als wenn er unserm lczten Gesez zu na-
he träte und schließe damih daß ich nur das Wort gx



nomme» habe, um gegen die Lächerlichkeit zu
reden.

Kilchmann würde dasArrete für zwekmäßig Hal-

ten, wenn unser Volk aus lauter Philosophen bestände,
wie der Minister Siapfer und unser Collcg Euter sind,
allein da diese Anordnung kostbar wäre, so will er diese
Geldsumme lieber zur Unterstützung der vielen Armen
und Elenden in Helvetica verwenden, und stimmt also

Hubcrn bei.
Seeretan sieht die Sache selbst keineswegs als

lnchcrl-ch an, sondern eher die Form, in der sie vorge-
legt wird, denn bei einem nengebildeten Vo'ke sind
neue Uebungen zur Umbildung seines Charakters keines-
wegs unzwrkmassig, und wer, der in die alre Ge-
schichte zurükbiicken kann, kann die großen Wirkungen
verktnnen, welche die körperlichen Spiele in den alcen
Republiken hervorbrachten! Zudem bedenke man, daß
wir ans voller Kraft alle öffentliche Gewalten unterftu-
zen sollen, und daß keine schärfere, gefährlichere Waffe
ist als die der Lächerlichkeit. Der einzige Grund also
der aufgestellt werden soll, um diesen Beschluß zurük-
zunehmen ist der, daß laut unserm Gescz das Fest des
i2ten Aorists in allen Gemeinden, und nicht nur in
den Hauptorten gefeiert werden soll, und daß also hier-
N.er dieses Arrere gesezwidrig ist.

Herzog v. Eff. stimmt ganz Secrctan bei, und
denkt die körperlichen Uebungen und Freuden müßten
aus dem Nationalkarakrer selbst sich entwickeln, und
nicht durch Gcseze anbefohlen roerdcn.

Erlach er will abstimmen. Hub er wi.'dersezt
sich, um den Vorwurf zu wiederlcgen, man wolle die
Regierung lächerlich machen.

Die Versammlung beschließt die Berathung fort-
zusetzen.

Hub er wird sich freuen, wenn das Volk selbst auS
sich selbst auf freudige Spiele und auf Leibesübungen
verfallt, allein er will einen Befehl über die Feier eines
Festes nicht auf diese Art überladen, obgleich er nun
bei näherer Untersuchung sieht, daß nicht alle diese Spie-
le wirklich anbefohlen, fondern nach Umstanden ange-
rathen sind: übrigens will er den Nationalkarakter des
helvetischen Volks keineswegs nmschaffen, und beharrt
darauf, das Direktorium einzuladen, diesen Beschluß
als nnjrêm Gefez zuwieder zurükzuziehcn. Dieser An-
trag wird angenommen.

Ackermann will das Direktorium zugleich noch
einladen, einen neuen Beschluß hierüber zu geben.
Kilchmana will unser Gese; als hinlänglich befrie-
-digend, ohne weiter» Direkioeialbeschluß, bekannt ma-
chen. Herzog v. Eff. bemerkt, daß Ander.verchsAn-
trag schon in unsrem Gesez begriffen ist. Ackermann
zieht seinen Antrag zurük.

Mathias Oswald von Basel klagt, daß man
ihn dem Gesez über die Miliz zuwieder, in die Elite
tüyeschneben habe. Herzog v. Eff- lodert auf den

r

iZ. §. des Milizgesetzes begründet, die Tagesordnung,
weil sich dieser Bittsteller bestimmt unter diesem §. des
Gesetzes befinde.

Schlu m pf will diese Ausnahme §§ noch näher
bestimmen, weil er weiß, daß dieselben ganz verfchic-
den aufgelegt werden, übrigens stimmt er Herzogs Am
trag bei, mit der Bestimmung, daß jeder der ange-
zeigten Fälle einzeln die Ausnahme gestatte H ameler
stimmt Herzog bei. Graf ist gleicher Meinung und
wünscht jeden einzelnen Sohn einer Wittwe, wenn er
ihr wichtig ist, ebenfalls auszunehmen. Jomini
denkt, wir können nicht in diese einzelnen Fälle eintre-
ten, und will zur Tagesordnung gehen, weil der Ent-
scheid dem Direktorium zusteht. Fierz fodert ein a he
Tagesordnung, weil keine Zeugnisse vorhanden sind,
daß die angebrachten Angaben richtig seyen. Villetec
stimmt Schlumpf bei. Car rard sagt, wir sind nicht
hier um die Gesetze für die einzelne Falle auszulegen,
und in dieser Rüksicht stimmt er zur einfachen Tagest
ordnung, denn er denkt das Gese; betreffe hauptsächlich
die armen Bürger, bei denen der Sohn zu ihrem um
mittelbaren Unterhalt unentbehrlich ist, nicht aber die
Reichen, die sich andere Bedienung verschaffen können.

Herzog v. Eff. beharret auf seinem Antrag, weil er
die einfache Tagesordnung ungerecht findet, und denkt
es habe kein Unterschied zwischen Reich und Arm vor
dem Gesez statt. Man geht zur einfachen Tagesord-
nung.

Das Direktorium theilt die Prvtestation der Es-
meind Stasisburg wieder jene den — vorgelegte
Bittschrift mit, welche das Direktorium als gefährlich
der Gesezgebuyg anzeigte.

Die Versammlung bildet sich in geheime Sitzung.

Senat, so. März.
Präädent Ruhn.

Ustcri legt im Namen einer Commisston üb«
nachfolgenden Beschluß einen Beucht vor:

Der grosse Rath, an den Senat.
In Erwägung, daß es wichtig sey, die Kennzck-

chen "zu bestimmen, nach welchen die N ttio iglgüter,
von den Glineindgüteru unterschieden werde» können.

In Erwägung, daß dieß besonders für die ehmals
souvcraincü Stande nöthig sey, in welchen die Gc-
mcindgürcr mehr oder weniger mit den Staatsgütern
vermischt waren.

In Erwägung, daß diese Kennzeichen nur aus
den allgemeinen Grundsätzen der Rechlsgckhrtheit kön-

ncn hergeholt werden

hat der grosse Rath beschlossen:

§ i. Diejenigen Güter, welche von den Vormast-

gen Regierungen als die Landeshoheit vorstellend erwor-
ven wurden, «nd Nationalgüttr.



f s. Insbesondere sind Nationalster/ alle dieieni-
gen Güter/ welche die ehmalrgeu Regierungen unter
dein Titel von Eroberungen besessen haben.

§ u. Ferners sind Nakionalgüt^r alle diejenigen Ka-
pitalicn und liegenden Güter/ welche vor der Vereint-
Hung Hclscticns einzelnen damals souveraincn Volker-
schatten der Schweiz, und nicht einzelnen Gemein-
den derselben zugestanden haben.

K Insbesondere auch sind Nationalgütcr, die
geistlichen Güter, welcher sich die protestantischen stände
in dein Zeitpunkt der Reformation bemächtigten, und
die nicht veräusscrt worden sind.

§ s. Diejenigen Stiftungen, Anstalten und Güter,
die ^erweislich aus dem Ertrag von verkauften Kloster-
gittern herkommen, sind Nationalgüter.

§ 6. Die Güter, über welche die ehmaligen Re-
gierungcn zum öffentlichen Gebrauch verfügte», sollen
als Nationalgüter angeschen werden, so lange nicht durch
augenscheinlichen Beweis das Gegentheil dargethan wird.

§ 7. Die Gemeinde führt dicfe Beweise, indem
fie darthut, daß diese Güter von ihr selbst erworben,
und gänzlich durch einen Zuschuß der chmaligcn Bür-
gcr bezahlt worden sind, oder daß ihr Ursprung von
Schenkungen, die ausschließlich zu Gunsten der Ge.
meinde gemacht worden sind, herrührt;

§ s. Im Fall das Gemeindgut mit dem National-
gut vermischt wäre, so sollen dieselben nach Maßgabe
der gegenseitigen Zuschüsse getheilt werden.

§ 9. Sind als Gcmeindgütcr diejenigen erklärt,
welche durch die Gemeinde erworben, und aus dem
Seckcl der Bürgerschaft bezahlt worden sind, insofern
die Ansvruchstitcl nicht mit den vorigen Artikeln im
Wiederspruch stehen.

§ ia. Bis zum unumstößlichen Beweis des Gegen-
theils sollen ebenfalls als Gcmeindgütcr diejenigen Gü-
ter angesehen werden, welche die Bürgerschaften der
ehmaligen Gemeinden mrsschlicßlich vor den andern
Einwohnern genossen, als Waiden, Wälder, Armen-
gütcr und andere dergleichen.

§ i l. Die Streitigkeiten, die sich in den Gemein-
den oder chmaligcn souveraincn Ständen rüksictttiich auf
die Absonderungen der Nationalgüter von den Gemeint-
gütcrn erheben könnten, sind der Entscheidung der
gescegcßcnden Räthe unterworfen, welche auf einen
vorläufigen Vorschlag des Direktoriums hierüber ab

ftrechcn werden.
§ i2. Dieses Gesez soll gcdrukt, in ganz Helreticn

bekannt gemacht, und an den behörenden Orten an
geschlagen werden. >

Der Präsident des grossen Raths,
Herzog v. Eff.
Stokar, Secr.
Gcinoz, Leer.

«Die Fortschung folgt.)

Frünzösische Armee in Helvetieu.
Der Obergeueral cm die helvetische Armee.

Tapfere Soldaten! Als das Direktixium der
franz. Republik, den Wünschen^ eines unterdrükren
Volks gemäß, mir den Auftrag gegeben, den östrcichis.
Kommuu anten auszu'odern, den bündtnertschen Boden
mit seinen Truppen zu verlassen, glaubtet Ihr wohl
nicht zum Kampfe gerufen zu seyn; aber der Wider»
stand, den man uns entgegensehe, hat Euch dazu ge»

zwangen. — Pässe über denRhun, forcirte Marsclre,
gefährliche Wege, Mangel, starrende Kalte — Vers
schanjuugen, beftstigte Oerter, Ihr habt alles über»
wunde», und in 5 Tagen habt Ihr ivoooOeüreicher
zu Gefangnen gemacht, 42 Kanonen, ein betracht!«
ches Ai tilleriegeräth und 5 Fahnen genommen. Ich
will nicht einmal von 20 andern Fahnen reden, die
man den Bündnercompagnien abgenommen hat: dies
waren irregeführte Landleute, und nicht fürchterliche
Feinde. Ihr habt endlich in dem Vorarlbergischen
festen Fuß grsezt; Ihr habt das ganze Bündnerland
inne, und habt dies Volk sich selbst und der Freiheit
wieder gegeben. Dies sind Eure Verrichtungen nnd
ihre Folgen. Diese Thaten machen Euch Ehre, und
hre Folgen müssen Eure Feinde lehren, daß die Heft

den der Armeen vom Rhein und Italien uoch nicht
ausgeartet haben.

Euer Ruhm ist rein, brave Soldaten! ich entferne
'ogar den Verdacht, daß einige Ausschweifungen, die
ich bestrafen mußte, Euer Werk seyn: sie gehören einer
leinen Anzahl von Feigen und Urbelgestnnlen zu; aber

diese Menschen sind allezeit die Geißel der Ueberwun»
denen, und oft haben sie den Rahm der Ueberwinder
verdunkelt. Sondert sie von Euch ab, Soldaten!
damit die Gerechtigkeit, wen sie sie schlägt, sie immer
ausser Euer» Gliedern treffen möge. Alsdann zu gleft
eher Zeit, da Ihr ein Beispiel von Herzhafriqkeit und
Tapferkeit gebet, werdet Ihr auch ein Beispwl von
guter Ziufführung und Knegszucht aufstellen. Diese
Proklamation soll gedrukt und der Tagcsordre der
Armee beigefügt werden

In dein Hauptquartier zu Chur, den 26. Ventos
(l6. März 1799) 7- Jahr der französ. Republik.

Der Obergeueral: M a s s e n a.
Dem Original gleichlautend,

Der Gen. Abfut. R hein w ald.

Kleine Schriften.
56. Die wohl angewandte Privatwohlthä»

tigkeit. Gegen öffentlichen Tadel gc»

rechtfertigt von Joh.Jac. Hcß, Antistes
der Gemeinde Zürich. 3. Wintecthur
b. Steiner. 1799. S. 20.

Die Schrift ist gegen den Bericht des Ministers
Pcs Innern über den Zustand des Distrikts Stanz
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